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RS OGH 1998/11/10 4Ob280/98z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1998

Norm

PatG 1970 §43

Rechtssatz

Der Lizenznehmer ist ab Vertragsende nicht mehr berechtigt, das eingeräumte Recht zu benutzen; jede weitere

Benutzung nach diesem Zeitpunkt bedeutet vielmehr eine Patentverletzung, weil die für die Benutzung des Patents

erforderliche Zustimmung des Patentinhabers weggefallen ist.
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